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Sachverhalt und Antrãge 

Der Beschwerdeführer reichte am 19. Dezember 1984 die 
europãische Patentanmeldung Nr. 84 890 250.8 em. Er 
steilte zugleich Antrag auf Prüfung der Anmeldung. Die 
Anmeldung wurde am 7. August 1985 ohne Recherchenbericht 
veröffentlicht. Die Veröffentlichung des Recherchen-
berichts erfolgte am 8. Oktober 1986. 

Mit Bescheid vom 14. Oktober 1986 wurde dein Anmelder 
initgeteilt, daB un Europàischen Patentblatt vom 8. Oktober 
1986 auf die Veröffentlichung des Recherchenberichts 
hingewiesen worden sei und daB damit die sechsmonatige 
Frist zur Stellung des Prüfungsantrags (Art. 94 (2) EPU) 
begonnen habe. Dabei wurde ergänzend darauf aufinerksam 
geinacht, daB ein soicher Antrag bereits vorliege und daB 
daher nur noch die Prufungsgebühr zu entrichten sei. 

Da bei Ablauf der in Art. 94 (2) EPU genannten Frist die 
Prüfungsgebühr nicht gezahit worden war, wurde der 
Anmelder mit Bescheid vom 11. Mai 1987 auf die Nachfrist 
gemäB Regel 85b EPU hingewiesen. 

Da der Anmelder von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch 
machte, teilte ihin die Eingangsstelle am 6. Juli 1987 
geinäB Regel 69 (1) EPU mit, daB die Anmeldung als 
zurückgenommen gelte. Auf diese Mitteilung hin beantragte 
der Anmelder eine Entscheidung gemàB Regel 69 (2) EPU. 
Nach einem lãngeren Schriftwechsel mit dein Annielder 
entschied die Eingangsstelle am 29. Närz 1988, daB die 
europáische Patentanineldung Nr. 84 890 250.8 als 
zurückgenomnien gelte, weil innerhaib der Fristen geiuäB 
Art. 94 (2) und Regel 85b EPU kein wirksamer 
Prüfungsantrag gestelit worden sei. 
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Gegen diese Entscheidung legte der Anmelder am 
3. Juni 1988 Beschwerde ein und begründete sie am 

3. August 1988. 

Bei Ablauf der Beschwerdefrist lag jedoch kein Nachweis 

über die Zahiung der Beschwerdegebühr vor. Mit Bescheid 

des Geschãftsstellenbeamten vom 14. September 1988 wurde 

daher deni Beschwerdeführer initgeteilt, daB die Beschwerde 

wegen Nichtzahlung der Beschwerdegebühr als nicht em-

gelegte gelte. Auf diesen Bescheid erwiderte der 
Beschwerdeführer mit Schreiben vom 18. November 1988, 

daB er über Inforniationen verfuge, wonach die 

Beschwerdegebühr von interessierter dritter Seite gezahit 

worden sei, möglicherweise unter ungenauer Angabe des 

Zahlungszweckes. Der Beschwerdeführer stelite zugleich 

vorsorglich Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen 

Stand. Die hierfür erforderliche Gebühr (Art. 122 (3) EPU) 

wurde jedoch nicht gezahit. 

In einem weiteren Bescheid des Geschäftsstellenbeamten vom 

26. Januar 1989 wurde dem Beschwerdeführer mitgeteilt, daB 

Rückfragen bei der Amtskasse keine Anhaltspunkte für eine 

Zahiung der Beschwerdegebühr ergeben hàtten. Der 

Beschwerdeführer wurde aufgefordert, der Kaminer die ihin 

vorliegenden Informationen über die Zahiung der 

Beschwerdegebühr zur Verfügung zu stellen, da andernfalls 

die Kaminer davon ausgehen werde, daB eine Zahlung nicht 

erfolgt sei. In seiner Antwort vom 28. Mãrz 1989 gab der - 

Beschwerdeführer erneut seiner Meinung Ausdruck, daB die 

Gebühr gezahit worden sein niüsse, erklärte aber zugleich, 

daB er sich auBerstande sehe, die Auflagen des Bescheids 

vom 26. Januar 1989 zu erfüllen, d. h. Informationen über 

die angebliche Zahlung zur VerfUgung zu stellen. 
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Entscheidungsgründe 

Gemà8 Artikel 108 EPU 1st eine Beschwerde innerhalb von 

zwei Monaten nach Zustellung der Entscheidung schriftlich 

beim Europãischen Patentamt einzulegen. Die Beschwerde 

gilt jedoch erst dann als eingelegt, wenn die Beschwerde-

gebühr entrichtet worden ist. 

Die angefochtene Entscheidung wurde am 29. !4ärz 1988 per 

Einschreiben zur Post gegeben. Sie gilt daher gemàB 

Regel 78 (3) EPU mit dem zehnten Tag nach der Abgabe zur 

Post, also am 8. April 1988, als zugestellt. Die 

Beschwerdegebühr hätte daher bis spätestens 8. Juni 1988 

gezahlt werden mi issen. Sie ist jedoch bis heute nicht 

gezahlt worden. 

Der Beschwerdeführer hat zwar in mehreren Schriftsätzen 

und Telefongesprächen behauptet, daB die Gebühr von 

interessierter dritter Seite gezahlt worden sei. Auf die 

Aufforderung der Kammer, die ihm hierüber vorliegenden 

Informationen zur Verfügung zu stellen, hat er jedoch mit 

Schriftsatz vom 24. ?4ärz 1989 mitgeteilt, daB er sich 

hierzu auBerstande sehe. Der Beschwerdeführer vertritt 

zudem die Ansicht, daB es nicht seine Aufgabe sei, den 

Nachwes über die Zahiung zu führen, da nicht er, sondern 

jemand Dritter der Einzahler gewesen sei. Dieser 

Auffassung kann die Kammer nicht beipflichten. Es ist zwar 

unbestritten, daB Zahiungen auch von dritter Seite 	- 

erfolgen können. Verantwortlich für die ordnungsgemäBe 

Zahiung bleibt aber inuner derjenige, cier den 

gebührenpflichtigen Vorgang ausgelöst hat, in diesein Falle 

also der Beschwerdeführer. 

Die Kammer hat gleichwohl im Rahmen des Amtsermittlungs-

grundsatzes von sich aus bei der Amtskasse nachgefragt, ob 

auf einem Verwahrkonto eine Gebühr verbucht ist, die als 

die Beschwerdegebühr in Frage kommen kónnte. Diese 
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Nachforschungen sind jedoch negativ verlaufen. Dies ist 

dem Beschwerdeführer in dein Bescheid vom 26. Januar 1989 

initgeteilt worden. 

Es steht somit zur GewiBheit der Kaituner fest, daB mi vor-
liegenden Fall keine Beschwerdegebuhr gezahit worden ist. 

Der Beschwerdeführer hat mit Schriftsatz vom 

18. November 1988 Wiedereinsetzung in die Frist zur 

Zahiung der Beschwerdegebühr beantragt. Die hierfür 

vorgeschriebene Gebühr hat er jedoch nicht gezahlt. GemäB 

Art. 122 (2) EPU ist ein derartiger Antrag innerhaib von 

zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses einzureichen. 

Im vorliegenden Fall ist das Hindernis spãtestens mit dem 

Zeitpunkt der positiven Kenntnis der Nichtzahlung wegge-

fallen, also am 16. September 1988, an deni der Beschwerde-

führer nach eigenem Bekunden die Mitteilung vom 

14. September 1988 erhalten hat. 

Da die Gebühr für den Wiedereinsetzungsantrag bisher nicht 

(und soinit auch nicht innerhalb der 2-Nonatsfrist des 

Art. 122 EPU) gezahit worden ist, gilt der Antrag (der 

ohnehin erst am 21. November 1988 und somit verspãtet 

eingereicht wurde) als nicht gestelit. 

Da deinnach keine Beschwerdegebühr gezahit worden ist, gilt 

die Beschwerde als nicht eingelegt. 

C.  
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EntscheidungSfOrmel 

Aus diesen GrUnden wird entschieden: 

Die Beschwerde gilt als nicht eingelegt. 

Der Geschäftsstelleflbealflte: 
	Der Vorsitzende: 

h I r 
F. Klein 
	 P. Ford 

(. 
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